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 ÜBERBLICK  

• Allgemeine Einleitung Alpenkonvention 
 
• Überprüfungsverfahren allgemein 

 
• Anhängige Ersuchen vor dem Überprüfungsausschuss 





 ALLGEMEINES  

• Einziges internationales Rechtsinstrument zur nachhaltigen 
Entwicklung des Alpenraums.  

 
• Rahmenkonvention, die allgemeine Ziele festlegt und 

Durchführungsprotokolle, deren Bestimmungen diese Ziele 
konkretisieren. 

 
• Vertragsparteien:  

Acht Alpenstaaten und  
die Europäische Union  



Rahmenkonvention 



 GESCHICHTE 
1991 Unterzeichnung der Rahmenkonvention 

1995 Rahmenkonvention in Kraft  
 

2002 Alle acht Protokolle in Kraft in Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich 

2003 Einrichtung des Ständigen Sekretariats 
2004 Alle acht Protokolle in Kraft in Slowenien 

2005 Alle acht Protokolle in Kraft in Frankreich 

2006 Protokolle Berglandwirtschaft, Bodenschutz,Tourismus, 
Energie in Kraft in der EU 

2012 Sieben Protokolle in Kraft in Italien  
 

2013 Verkehrsprotokoll in Kraft in Italien und in der EU 



 ANWENDUNGSBEREICH  



ÜBERPRÜFUNGSMECHANISMUS 

• Ordentliches Verfahren (Berichtsverfahren)  
Phase 1 – ordentliches Verfahren  

• Berichte der Vertragsparteien (Berichtspflichten) 
Phase 2 – Vertiefungsphase 

• Themenwahl nach den Ergebnissen der Berichte der 
Vertragsparteien  

 
• Anlassverfahren 

• Ersuchen aus der Zivilgesellschaft 
(Beobachterorganisationen) 

• Ersuchen von Vertragsparteien  
 

 
 

 



 
VERFAHRENSABLAUF - BERICHTSVERFAHREN 
    

Ständiger Ausschuss 

Alpenkonferenz 

Überprüfungsausschuss 

Ständiges Sekretariat  

Vertragsparteien Länderbericht 

Empfehlungen 

Beschluss 

Länderbericht 
Überprüfung 



ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS –  
ZUSAMMENSETZUNG  

• Maximal 2 VertreterInnen jeder Vertragspartei der 
Alpenkonvention; 
 

• Maximal je 2 VertreterInnen der im Ständigen Ausschuss 
vertretener Beobachter; 
 

• Bei Bedarf können Sachverständige beigezogen werden; 
 

• Unterstützt wird der Überprüfungsausschuss vom Ständigen 
Sekretariat. 



ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS – ARBEITSWEISE  

• Verhandlungssprache sind alle 4 Sprachen der Alpenkonvention; 
 

• Grundsätzlich Konsensprinzip, notfalls ¾-Mehrheit; 
  

• Stimmberechtigt: Nur Vertragsparteien, die selbst an die jeweilige 
Verpflichtung gebunden sind; 
 

• Vertraulichkeit von Sitzungen und Informationen; 
  

• Beteiligungsrechte der betroffenen Vertragspartei. 



ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS – KONSEQUENZEN  

Alpenkonferenz: Beschlüsse und Empfehlungen 
 
• Beratung und Unterstützung bei Einhaltungsfragen 
• Unterstützung bei der Erarbeitung von Einhaltungsstrategien 
• Vermittlung von Experten 
• Bei Zustimmung: Erkundigungen vor Ort 
• Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit untereinander 
• Aufforderung Einhaltungsstrategien zu erarbeiten 
• Einforderung eines Zeitplanes zur Einhaltung 
• Erläuterung guter Umsetzungsbeispiele 
• Veröffentlichung  



AKTUELLE THEMEN - VERTIEFUNGSPHASE  
 

• Tourismus  

- Leitlinien zur Anwendung von Art. 6(3) 
Tourismusprotokoll („ausgewogenes Verhältnis 
intensiver und extensiver Nutzung“) 

- Fragen zur Einhaltung des Tourismusprotokolls  

- Einbindung anderer Arbeitsgruppen und Plattformen  
 

• Flächensparende Bodennutzung 

- Erste Befassung mit dem Thema 

- Materialsammlung einschließlich Datenerhebung 



ANLASSVERFAHREN  
WINDPARK SATTELBERG  



ANLASSVERFAHREN  
SEILBAHN PIZ VAL GRONDA  



ANLASSVERFAHREN  
SEILBAHN PIZ VAL GRONDA  

Empfehlungen 
 
• Verbesserung der grenzüberschreitenden Konsultation bei 

Vorhaben mit potenziellen grenzüberschreitenden Auswirkungen; 
 

• Erarbeitung von Leitlinien zur Auslegung von 6(3) 
Tourismusprotokoll;  
 

• Österreich möge sicherstellen, dass 6(3) Tourismusprotokoll 
unter Berücksichtigung der noch auszuarbeitenden 
Auslegungsrichtlinien in allen künftigen einschlägigen Verfahren 
voll umgesetzt wird.  

 



ANLASSVERFAHREN  
EGARTENLANDSCHAFT UM 
MIESBACH  



ÜBERPRÜFUNGSAUSSCHUSS –  AUSBLICK  

  
• Zeigt Missstände und Schwierigkeiten aber auch gute Praktiken 

bei der Einhaltung auf; 
 

• Unterstützt Vertragsparteien bei der Einhaltung;  
 

• Leistet Hintergrundarbeit für Konkretisierung der Auslegung des 
Vertragswerks; 
 

• Kein Anklage- und Verhinderungsinstrument, sondern ein 
Ermöglichungsinstrument. 



WEB SITE 
www.alpconv.org  

http://www.alpconv.org/


YOU CAN ALSO FIND 
US ON … 



… AND  



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT! 
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